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Nutzungsbedingungen 
für die Serviceeinrichtung Eisenach 

der Uwe Adam EVU GmbH  
(NBS) 

 
Gültig ab 01.08.2008  

 

 
 

 

 
Berichtigungen 

 
Nr. gültig ab berichtigt durch 

1 16.12.2008 T. Staake (EBL) 

2 13.07.2009 T. Staake (EBL) 

3 21.12.2010 T. Staake (EBL) 

4 09.05.2011 T. Staake (EBL) 
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Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
1. Die Uwe Adam EVU GmbH betreibt als Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) 
Teile des ehemaligen Bahnbetriebswerkes Eisenach als öffentliche Service-
einrichtung Eisenach im Sinne des § 2 Abs. 3 c AEG (s. Abschnitt 2). 
 
2. Die Grenzen der Serviceeinrichtung sind auf dem anhängenden Lageplan 
(Anhang 1) - eingezeichnet. 
 
3. Gegenstand dieser NBS sind die Bedingungen für die Nutzung des öffentlichen 
Bereiches der Serviceeinrichtung durch Eisenbahnfahrzeuge von Zugangsbe-
rechtigten (ZB). 
 
4. Die Uwe Adam EVU GmbH stellt als Eisenbahninfrastrukturbetreiber jedem 
zugelassenen Zugangsberechtigtem (ZB) die Serviceeinrichtung in Eisenach, nach 
Maßgabe dieser NBS diskriminierungsfrei und gegen Entgelt zur Verfügung. 
 
5. Alle Bestimmungen Zugangsberechtigte betreffend, gelten sinngemäß auch für 
Halter von Eisenbahnfahrzeugen, die mit diesen selbständig am Eisenbahnbetrieb 
teilnehmen, ohne EVU zu sein. 
 
6. Die Nutzung dieser Serviceeinrichtung ist nur zu dem Nutzungszweck und in dem 
betriebsüblichen Maß zulässig, wie es dem zwischen dem Zugangsberechtigten 
einerseits und dem Eisenbahninfrastrukturbetreiber und Träger der 
Serviceeinrichtungen andererseits abzuschließenden Vertrag (Vertrag über die 
Nutzung von Serviceeinrichtungen) entspricht. 
 
7. Vertragliche Vereinbarungen zwischen Zugangsberechtigten und Dritten (z.B. von 
Zugangsberechtigten beauftragten anderen EVU oder Haltern) haben keinen Einfluss 
auf die vertraglichen Verhältnisse zwischen den Zugangsberechtigten und dem EIU. 
 
 
 

Abschnitt 2 
Aufstellung der Gleise und Zweckbestimmung 

 
1. Gleis- und Behandlungsanlagen 

 

Gleis 
Nr. 

Gesamt- 
Länge 
in m 

Nutz- 
Länge 
in m 

Status Zweckbestimmung Bemerkungen 

3 -  - W Werkstattgleis z.Zt. außer Betrieb 

4 42 19 W Werkstattgleis Portalkran 10 t 
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5 - - W Werkstattgleis z.Zt. außer Betrieb 

6 44 21 W Werkstattgleis 
Kanal und 

Seitenkanal 

7 44 21 W Werkstattgleis 
Kanal und 

Seitenkanal 

8 44 21 W Werkstattgleis 
Kanal und 

Seitenkanal 

9 44 21 W Werkstattgleis 
Kanal, Wasch- und 

Arbeitsstand 

10 44 21 W Werkstattgleis Kanal 

11 44 21 W Werkstattgleis Kanal 

12 44 21 W Werkstattgleis Kanal 

13 44 21 W Werkstattgleis Kanal 

14 46 23 W Werkstattgleis 
Kanal, 

Hubbockanlage 

15 46 23 W Werkstattgleis Kanal 

16 46 23 W Werkstattgleis Kanal, Achssenke 

17 15 27 W Werkstattgleis 
Kanal, 

Dacharbeitsstand, 
Achssenke, 

Portalkran 8 t 
18 50 27 W Werkstattgleis 

Kanal, 
Dacharbeitsstand, 

Achssenke 

19 51 28 W Werkstattgleis Hallenkran 8 t 

20 50 27 W Werkstattgleis Kanal 
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32 303 158 Ö 
Zuführungsgleis zur 

Drehscheibe 
mit Fahrleitung 

überspannt 

33 271 222 Ö,V 
Nebenzuführungsgleis 
zur Drehscheibe und 

Abstellgleis 

mit Fahrleitung 
überspannt 

34 219 170 Ö,V 
Nebenzuführungsgleis 
zur Drehscheibe und 

Abstellgleis 

mit Fahrleitung 
überspannt 

35 
West 73 41 W Abstellgleis Gleistasse 

35 
Ost 109 90 W Abstellgleis Stumpfgleis 

36 176 129 W Waschgleis 
Waschanlage für 

Schienenfahrzeuge, 
Gleistasse 

37 113 86 Ö,V Abstellgleis Kanal  

38 124 89 Ö 
Hauptzuführungsgleis 
Drehscheibe Tankgleis Tankstelle Gleistasse 

70 47 33 W 
Entladegleis für 
Kesselwagen 

Gleistasse 
Kesselwagengleis 

71 86 57 W Abstellgleis 
Stumpfgleis 
(gesperrt) 

- - 26,5 W Drehscheibe - 

 
Legende: Ö = öffentliche Infrastruktur 
  V = öffentliche Infrastruktur, dauervermietet 
  W = Werkstattbereich 
 
Es stehen weiterhin zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung: 

·  Besandungsanlage im Gleis 32 
·  CE-Elektroanschluss im Gleis 37  

 
Die öffentliche Serviceeinrichtung der Uwe Adam EVU GmbH beginnt an der Spitze 
der Weiche 13.  
Hinter dem Grenzzeichen der Weiche 23, in westlicher Richtung beginnt an der 
Spitze der Weiche 27 eine nichtöffentliche und nach BOA betriebene Anschlussbahn 
der AVA GmbH. 
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2. Technische und technologische Werte der Servicee inrichtung   
 

·  Radsatzlast 21 t außer Gleis 35 ost (16 t, und nur zum Abstellen von Wagen) 
·  Meterlast 6,0 t/m 
·  Kleinster Bogenradius 190 m 
·  Oberbauform: KS 49  
·  Holz- Beton- oder Stahlschwellen 
·  Ortsbediente Weichen unverschlossen mit definiertem Grundstellungsgebot 
·  Schwellenabstand 60 cm 
·  Gleise 32, 33, 34 mit Fahrleitung überspannt 
·  Zulässige Geschwindigkeit 5 km/h 
·  Keine Anforderungen an Zugsicherungs- und Kommunikationssysteme 

 
3. Zugangskriterien zur Serviceeinrichtung für Zuga ngsberechtigte 
 
Zugangsberechtigte müssen im Besitz aller für die Erbringung der Verkehrsleistung 
erforderlichen Zulassungen und Genehmigungen sein: 
 

·  Zulassung als EVU § 6 AEG 
·  Gültige Versicherung nach Eisenbahnhaftpflichtverordnung 
·  Zulassung der Fahrzeuge nach § 32 EBO 
·  Gültige Eisenbahnfahrzeugführerscheine der Triebfahrzeugpersonale 

 
Hat eine ausländische Behörde Genehmigungen ausgestellt, kann der EBL eine 
deutsche Übersetzung verlangen. 
 
Über die Benutzung der Serviceeinrichtung schließen die Beteiligten einen Vertrag 
ab. Bei gelegentlicher Nutzung oder Einmaligkeit wird ein vereinfachtes 
Gestattungsverfahren angewendet. (siehe auch Abschnitt III) 
 
4. Ortskenntnis der Nutzer 
 
Nutzer der Serviceeinrichtung müssen Ortskenntnis nachweisen. Die Einweisung 
nimmt der EBL oder eine von ihm Beauftragte Person vor. Auf Wunsch wird dem 
Zugangsberechtigten eine SbV (Sammlung betrieblicher Vorschriften) übergeben 
oder im PDF-Format übermittelt. 
 
5. Änderung vertraglicher Bedingungen 
 
Veränderungen wie etwa den Widerruf von Zulassungen und Genehmigungen 
mitzuteilen. Der Betreiber der Serviceeinrichtung muss dem Zugangsberechtigten 
Veränderungen technischer und betrieblicher Belange mitteilen. 
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Abschnitt 3 
Charakter der Nutzungsbedingungen 

 
 

1. Geltungsbereich 
 
Die Nutzungsbedingungen (NBS) der Uwe Adam EVU GmbH gelten für die gesamte 
Geschäftsverbindung und aus der Nutzung aller Anlagen der Eisenbahninfrastruktur. 
Diese sind unter http://www.adam-evu.de veröffentlicht. 
 
 
2. Entgelte 
 
Entgelte ergeben sich aus der Anlage dieses Vertrages und sind für alle 
Zugangsberechtigten gleichermaßen anzuwenden und verbindlich. Die Entgeltliste ist 
ebenfalls unter http://www.adam-evu.de veröffentlicht.  
 
 
3. Beginn der Geltungsdauer 
 
Die Entgelte werden zu dem Zeitpunkt der Mitteilung der Entgelte an die 
Regulierungsbehörde nach §14 d AEG wirksam. Das Gleiche gilt im Fall der 
Veränderung von Nutzungsentgelten und Nutzungsbedingungen. 
 
 
4. Änderungen der NBS der Uwe Adam EVU GmbH  
 
Änderungen der Nutzungsbedingungen werden unter http://www.adam-evu.de 
veröffentlicht. Auf eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger wird wegen einfacher 
Verhältnisse verzichtet, da durch Nichtveröffentlichung eine Beeinträchtigung des 
Wettbewerbes nicht zu erwarten ist. 
 
 
5. Kundeninformation 
 
Die NBS der Uwe Adam EVU GmbH, einschließlich aller Anhänge und Anlagen 
werden den zugangsberechtigten Kunden übergeben. Der Vertrag gilt als 
angenommen, sofern der zugangsberechtigte Kunde nicht innerhalb von einem 
Monat widerspricht. Sollte der Kunde fristgemäß widersprechen und es erfolgt keine 
Einigung, haben beide Vertragspartner das Recht, innerhalb von 3 Monaten zum 
Monatsende vom Vertrag zurückzutreten. 
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Abschnitt 4 
Nutzungsvertrag 

 
 
1. Beginn des Nutzungsrechtes 
 
Der Zugangsberechtigte Vertragspartner erwirbt das Zugangsrecht mit dem ersten 
vertraglich festgelegten Verkehrstag 
 
 
2. Entgeltliste 
 
Die jeweiligen Entgelte ergeben sich aus der Anlage „Entgelte“ 
 
 
3. Vorzugsrecht des Eigentümers 
 
Die Uwe Adam EVU GmbH behält für sich das Vorzugsrecht gemäß § 10 Abs. 6 
EIBV zur Nutzung der Anlagen vor, sofern sie dieses für eigene Zwecke für 
erforderlich hält. 
 
 
4. Einschränkung der Leistungen der Serviceeinricht ung 
 
Entstehen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit in der Serviceeinrichtung durch 
Unfälle, Havarien, Brände, Unwetter, so wird die Art der Einschränkung nach 
Abschnitt 8 besonders behandelt. 

 
 

Abschnitt 5 
Nutzung der Serviceeinrichtung und Koordinierungsverfahren 

 
 
1. Zugang, Anmeldung und Leistungsumfang für  die S erviceeinrichtung 
 
a) Nutzung der Abstellgleise außerhalb des Werkstattbereiches 
Der zugangsberechtigte Kunde meldet die Nutzung von Abstellgleisen fristgemäß an. 
Als fristgemäß gelten 2 Wochen vor Nutzungsbeginn. Bei Anmeldungen ist ein 
Ansprechpartner des Zugangsberechtigten zu benennen. Die Serviceeinrichtung der 
Uwe Adam EVU GmbH wird bei bekannter, jedoch fehlender Anmeldung die 
erforderlichen Angaben zu Zeiten und Umfang der Nutzung nachzufordern. Der 
Zugangsberechtigte muss darauf innerhalb von 3 Tagen reagieren. Reagiert der 
Zugangsberechtigte darauf nicht, gilt die Anmeldung als „nicht fristgerecht“. 
Die genannten Anmeldefristen gelten nicht für die Benutzung der Tankstelle Gleis 38. 
 
b) Nutzung der Werkstattgleise/Werkstatt 
Die Werkstattgleise dienen vorrangig dem Eigenbedarf der Uwe Adam EVU GmbH. 
Für Zugangsberechtigte stehen die Gleise nur nach Einzelvereinbarung mit der 
Werkstattleitung der Uwe Adam EVU GmbH zur Verfügung. Werkstattgleise werden 
auch von Kunden benutzt, die nicht zugangsberechtigt sind, jedoch Halter von 
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Eisenbahnfahrzeugen gem. §§ 31, 32, 33 AEG sind. Unter Eigenbedarf der Uwe 
Adam EVU GmbH ist die Wartung, Reparatur, Instandsetzung oder Abstellung 
eigener oder fremder Eisenbahnfahrzeuge und Baugruppen zu verstehen. 
 
c) Die Gleise 33 und 34 werden ausschließlich für eine vertraglich vereinbarte 
Nutzung durch die DB AG vorgehalten. Das Befahren oder die Abstellung von 
Schienenfahrzeugen auf diesen Gleisen durch andere EVU oder Fahrzeughalter ist 
untersagt. 
 
d) Das Gleis 32 ist ausschließlich für die Nutzung als elektrifiziertes Ein-und Ausfahr 
und Bereitstellungsgleis zum Werkstattbereich vorgesehen. 
 
 
2. Koordinierungsverfahren 
 
Liegen mehrere Anträge über die Nutzung der Serviceeinrichtung zeitgleich vor  
und kann die Nutzung wegen beschränkter Kapazität nicht gleichzeitig geschehen, 
so geht die Uwe Adam EVU GmbH gem. §10 EIBV wie folgt vor: 
 
a) Uwe Adam EVU GmbH nimmt mit allen, am Konflikt beteiligten Zugangs-
berechtigten Kontakt auf und informiert die Beteiligten umfassend. 
 
b) Uwe Adam EVU GmbH bietet den Beteiligten alternative Lösungen an 
 
c) Kommt eine Einigung nicht zustande, verfährt die Uwe Adam EVU GmbH nach § 
10 Abs. 6 EIBV. 



Uwe Adam EVU GmbH                           Nutzungsbedingung der Serviceeinrichtung (NBS) V4.0 vom 05.05.2011 

 10 

Abschnitt 6 
Kontaktadressen der Uwe Adam EVU GmbH  

 
 

Alle Anfragen, Anträge, Angebote, Informationswünsche zur Serviceeinrichtung 
Eisenach der Uwe Adam EVU GmbH richten Sie bitte an folgende Kontakte: 
 

Uwe Adam EVU GmbH  
Eichrodter Weg 0 
99817 Eisenach 

 
Zentrale/Geschäftsführung: 

Montag bis Freitag 08:00 – 16:00h 
Tel 03691 72353-0 

Fax 03691 72353-15 
Bereitschaftsdienst außerhalb der Geschäftszeiten 

über Disposition Lok und Personal 
info@adam-evu.de 

 
Disposition Lok und Personal 

(der Uwe Adam EVU GmbH) 
24h-Dienst 

Tel 03691 72353-16 
Fax 03691 72353-15 

Bereitschaftsdienst außerhalb der Geschäftszeiten 
0152 09025549 

 
Disposition Werkstatt und Reparatur Schienenfahrzeu ge 

Abstell- und Rangierdisposition 
Montag bis Freitag 07:00 – 16.00h 

03691 72353-19/-17 
Fax 03691 72353-15 

 Bereitschaftsdienst außerhalb der Geschäftszeiten 
Mobil 0172 3497193 
info@adam-evu.de 

 
Eisenbahnbetriebsleitung 

Notfallmanagement  
Montag bis Freitag 07:00 – 16:00h 

Tel 039268 30134 
Mobil 0151 11444102 
ebl.staake@gmx.de  
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Abschnitt 7 
Rechte und Pflichten der Vertragspartner unter normalen 

Betriebsbedingungen  

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten und Erfordernisse der Nutzung der 
Serviceleistungen und bemühen sich darum, negative Auswirkungen auf die andere 
Vertragspartei so gering wie möglich zu halten.  

2. Jede Vertragspartei übermittelt der anderen Partei zu diesem Zweck unverzüglich 
alle im Rahmen des Gesetzes notwendigen Informationen zur Sicherstellung eines 
Höchstmaßes an Effizienz und Sicherheit bei der Nutzung der Serviceeinrichtungen.  

3. Für das Benutzen der Serviceeinrichtung gelten die einschlägigen Gesetze und 
Verordnungen. Insbesondere sind dies die EBO, FV-NE, ESO, BGV D 30 ( 
insbesondere die §§ 23,25und 32) und die für das Befahren der Infrastruktur der 
Serviceeinrichtung durch den Eisenbahnbetriebsleiter für die öffentliche 
Eisenbahninfrastruktur der Serviceeinrichtung erlassenen Weisungen. Diese 
Weisungen (SbV) übersendet die Uwe Adam EVU GmbH den Zugangsberechtigten 
kostenlos und veröffentlicht sie unter http://www.adam-evu.de. 

4. Das eingesetzte Personal muss den Anforderungen der EBO entsprechen und die 
deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.  

5. Es gelten die allgemein verbindlichen Bestimmungen des Arbeits- und Unfall-
schutzes und die Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Unfallversicherungs-
träger (SGB VII § 16). Der Eisenbahnverkehrsunternehmer oder Zugangsberechtigte 
stellt sicher, dass seine Personale vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach jährlich 
wiederkehrend entsprechende Unterweisungen erhalten. 

6. Betriebliche Informationen zu erforderlichen einzelnen Rangierfahrten oder 
Fahrzeugbewegungen seitens der Uwe Adam EVU GmbH oder des ZB, 
insbesondere über  

·  Änderungen an den Rangierwegen, Bauarbeiten, vorübergehende 
Geschwindigkeitseinschränkungen, Signaländerungen, Änderungen der 
Qualität des Fahrweges, Standort der Rangierabteilung, Belegungsstand der 
Anlagen werden, auf Anfrage, unter der o. a. Adresse (Abschnitt 6) durch die 
Uwe Adam EVU GmbH kostenfrei erteilt.  

·  Informationen des EVU oder ZB an die Uwe Adam EVU GmbH, insbesondere 
über den bisherigen Fahrtverlauf, geschätztes Eintreffen der/des 
Eisenbahnfahrzeuge(s) in der Serviceeinrichtung, Standort der/des 
Eisenbahnfahrzeuge(s), Zusammensetzung eines Zuges, aufgrund der RID 
notwendigen Informationen für Gefahrguttransporte, abweichende Länge oder 
Bespannung eines Zuges, Fahrzeugzahl, Anzahl der Achsen, 
Lademaßüberschreitungen, Gefahrguttransporte, Art der durchzuführenden 
Arbeiten hält dieses/dieser für einen eventuellen Abruf durch die Uwe Adam 
GmbH kostenfrei bereit oder gibt der Uwe Adam EVU GmbH den Abrufweg 
rechtzeitig und kostenfrei bekannt.  



Uwe Adam EVU GmbH                           Nutzungsbedingung der Serviceeinrichtung (NBS) V4.0 vom 05.05.2011 

 12 

7. Die Uwe Adam EVU GmbH als Betreiber der Serviceeinrichtung ist berechtigt, alle 
notwendigen Baumaßnahmen zur Erweiterung, Erneuerung und Instandhaltung der 
Serviceeinrichtung durchzuführen. Sie wird die notwendigen Maßnahmen mit den 
betroffenen Zugangsberechtigten abstimmen. 

8. Grundlage für die Dauer der Nutzung der Serviceeinrichtung sind die, aufgrund 
des Nutzungsvertrages, erstellten Gleisbesetzungspläne. Der benutzende 
Zugangsberechtigte hat die benutzte Serviceeinrichtung fristgerecht freizumachen. 
Bei Überschreitung dieser Fristen durch den Zugangsberechtigten aus von ihm zu 
vertretenden Gründen erfolgt die Regelung entsprechend den Grundsätzen über die 
Regelung der Folgen bei Betriebsstörungen. 

9. In ihrer Serviceeinrichtung hat die Uwe Adam EVU GmbH jederzeit das Recht, 
sich davon zu überzeugen, dass 

·  der ZB den vertraglich festgelegten Nutzungszweck nicht überschreitet 

·  der ZB seinen übrigen vertraglichen Verpflichtungen nachkommt 

·  die Fahrzeuge des/der ZB den Anforderungen der gesetzlichen Regelungen 
und den Sicherheitsanforderungen entsprechen.  

Folgende Bedienstete haben im Bereich der Serviceeinrichtung das Recht zur 
Mitfahrt auf Fahrzeugen des Zugangsberechtigten, wenn sich diese Bediensteten 
durch einen entsprechenden Ausweis der Uwe Adam EVU GmbH legitimieren: 

·  der Eisenbahnbetriebsleiter oder sein Stellvertreter 

·  der örtliche Betriebsleiter 

·  der Leiter der Serviceeinrichtung oder sein Stellvertreter 

·  der/die für die Anlagenunterhaltung Verantwortliche(n) 

·  Beauftragte der Serviceeinrichtung 

Die Mitfahrberechtigung beschränkt sich auf den Umfang der für die Wahrnehmung 
der Unterhaltungspflicht notwendigen Kenntnis und auf die Fälle des § 15 EIBV 
(Störungsbeseitigung).  

10. Die für die Benutzung der Serviceeinrichtung der Uwe Adam EVU GmbH 
erlassene „Sammlung betrieblicher Vorschriften-SbV“ sowie die durch den 
Eisenbahnbetriebsleiter der Uwe Adam EVU GmbH erlassenen allgemeinen 
Weisungen dürfen nur jeweils zum Zeitpunkt des Beginnes der Fahrplanperiode 
geändert werden. Ausnahmen davon gelten nur für Fälle unmittelbar drohender 
Gefahr und bei Auferlegung einer Verpflichtung zur Abänderung durch eine 
zuständige Behörde. 

11. Der Betreiber der Serviceeinrichtung übernimmt keinerlei Haftung für mögliche 
Graffiti-Beschmutzungen an Fahrzeugen der ZB. 
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Abschnitt 8 
Rechte und Pflichten der Vertragspartner bei Störungen der 

Betriebsabwicklung 

1. Betriebsstörungen sind Unregelmäßigkeiten oder andere Ereignisse im Sinne der 
DB-Ril 123 in der aktuellen Fassung bzw. der Anweisung des EBA §2 Abs. 4 EBO   
„Gefährliche Ereignisse im Eisenbahnbetrieb melden, untersuchen und berichten“. 
Dazu zählen auch Fälle der „Höheren Gewalt“ als von außen auf den 
Eisenbahnbetrieb oder die Serviceeinrichtung einwirkende, nicht vorhersehbare 
Ereignisse, denen mit angemessenen und zumutbaren Mitteln nicht rechtzeitig 
begegnet werden konnte (Erdbeben, Blitzschlag, Streik, Revolution, kriegsähnliche 
Ereignisse o. ä.). 

2. Die Vertragspartner unterrichten sich unverzüglich gegenseitig über den Eintritt 
solcher Betriebsstörungen oder Ereignisse. 

3. Durch solche Betriebsstörungen oder Ereignisse verursachte Unregelmäßigkeiten 
liegen im Rahmen des allgemeinen Betriebsrisikos, gehen zu Lasten und Gefahr des 
im Einzelfall davon beeinträchtigten Vertragspartners und berechtigen diesen nicht 
zu weiteren Leistungsverweigerungen. 

4. Die Vertragspartner vereinbaren, gemeinschaftlich alle erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, um zu normalen Betriebsbedingungen zurückzukehren. 

5. In diesem Sinne hat der Zugangsberechtigte insbesondere dafür zu sorgen, dass 
die Infrastruktur und die Serviceeinrichtung unverzüglich von schadhaften oder 
havarierten Fahrzeugen des Zugangsberechtigten geräumt werden. Dabei hat er 
dafür Sorge zu tragen, dass die benutzte Serviceeinrichtung nicht über das 
vertraglich vereinbarte Maß hinaus in Anspruch genommen wird. Kommt der 
Zugangsberechtigte diesen Verpflichtungen innerhalb angemessener Zeit nicht nach, 
hat die Uwe Adam EVU GmbH als Betreiber der Serviceeinrichtung das Recht, die 
Infrastruktur oder die Serviceeinrichtung selbst oder durch Dritte auf Kosten des 
Zugangsberechtigten zu räumen. 

6. Die Aufgleisung havarierter Fahrzeuge muss nach KoRil 123.0 120 in der aktuellen 
Fassung, Seite 1, Punkt 1, (6) und Anhang 5 sowie Aufgleismerkblatt vorgenommen 
erden.  

7. Kommt es zu umweltgefährdenden Immissionen im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Infrastruktur oder von Serviceeinrichtungen oder gelangen Wasser 
gefährdende Stoffe aus den von dem Zugangsberechtigten verwendeten 
Betriebsmitteln in das Erdreich oder bestehen Explosions-, Brand- oder sonstige 
Gefahren für den Eisenbahnbetrieb oder die Umwelt, hat der Zugangsberechtigte 
unverzüglich die nächste besetzte Betriebsstelle und die Uwe Adam EVU GmbH zu 
verständigen. 

8. Diese Meldung entbindet den Zugangsberechtigten nicht von der Pflicht zur 
Einleitung eigener Gegenmaßnahmen und von der ihm obliegenden gesetzlichen 
Verpflichtung zur Verständigung der zuständigen Feuerwehr, Polizei, Rettungs-
dienste oder Umweltbehörden). 
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9. Ist die Uwe Adam EVU GmbH aufgrund ihrer Verantwortung als Betreiber der 
Serviceeinrichtung als Zustandsstörerin zur Beseitigung der Störung verpflichtet, die 
durch Zugangsberechtigte (auch unverschuldet) verursacht worden ist, trägt der/die 
Zugangsberechtigte die der Uwe Adam EVU GmbH entstehenden Kosten. 

10. Bei Bodenkontaminationen sind vom Zugangsberechtigten nach vorherigem 
Einverständnis des Betreibers der Serviceeinrichtung alle notwendigen 
Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, wenn sie anlässlich von dessen 
Verkehrsleistungen (auch unverschuldet) aufgetreten sind. 

11. Kann nicht festgestellt werden, durch welchen der Vertragspartner ein Schaden 
verursacht worden ist, haften die Vertragspartner zu gleichen Teilen. Wenn weitere 
Zugangsberechtigte die betreffenden Schienenwege mitbenutzen bzw. mitbenutzt 
haben, gilt folgende Regelung: 

·  Weist ein Zugangsberechtigter nach, dass er zur Entstehung des Schadens 
offensichtlich nicht beigetragen haben kann, ist er von der Haftung frei. 

·  Im Übrigen wird der Schaden zunächst zu gleichen Teilen auf die Anzahl der 
insgesamt verbleibenden Beteiligten aufgeteilt. 

·  Der hiernach auf die Zugangsberechtigten insgesamt entfallende Anteil wird 
unter diesen so in dem Verhältnis aufgeteilt, welches sich aus dem Umfang 
der tatsächlichen Nutzung der Schienenwege in den letzten drei Monaten vor 
Schadenseintritt ergibt. 

12. Soweit die Uwe Adam EVU GmbH durch höhere Gewalt an der 
Zurverfügungstellung der Infrastruktur oder der Serviceeinrichtung gehindert ist, 
ruhen ihre Verpflichtungen aus den NBS der Uwe Adam EVU GmbH sowie den 
abgeschlossenen Nutzungsverträgen. Dies gilt für die Zeit, in welcher sie alle 
zumutbaren Maßnahmen trifft oder ihr die Beseitigung in technischer oder 
wirtschaftlicher Hinsicht nicht zugemutet werden kann. 

13. Die Bestimmungen des Abschnitts VII Nr. 9 gelten auch bei Störungen der 
Betriebsabwicklung.  

14. Die Uwe Adam EVU GmbH als Betreiber der Serviceeinrichtung stellt einen 
Unfallmeldeplan auf. 
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Abschnitt 9 
Entgeltgrundsätze Nutzungsentgelt für die Leistungen 

1. Grundlage der Bemessung des Entgeltes für die Benutzung der Service-
einrichtung, im Sinne der Anlage 1, Nummern 2 und 3 zur ETEV, sind die 
Entgeltgrundsätze der Uwe Adam EVU GmbH als Träger der Serviceeinrichtung und 
die Entgeltlisten. 

2. Das Entgelt nach  §14 Abs. 5 AEG enthält 

·  Zinsanteile für das Anlagekapital 

·  Kosten der anteiligen Verwaltung 

·  Kosten der laufenden Unterhaltung der Serviceeinrichtungen 

·  Instandhaltungsrückstellungen  

·  Steuern und Abgaben sowie 

·  Gewinnanteile.  
 

3. Folgende Einrichtungen der Serviceeinrichtung können in Anspruch genommen 
werden: 

·  Benutzung der Werkstatt (Wartungshalle mit Arbeitsstand) 

·  Abstellgleise nach Abschnitt 2 Punkt 1  

4. Die Entgelte werden kommen wie folgt zustande: 

·  Werkstatt (Wartungshalle): Belegung eines Werkstattgleises pro Stunde, 
multipliziert mit dem Stundensatz nach Entgeltliste, zuzüglich ortsüblichem 
Stundenlohn für das Werkstattpersonal pro in Anspruch genommener 
Personalstunde, zuzüglich ortsüblichen Kosten für Ersatzteile, Treib- und 
Schmierstoffe 

·  einseitig angebundenes Abstellgleis nach Zahl der Tage, multipliziert mit 
Länge (in Metern), multipliziert mit Entgeltsatz für einseitig angebundenes 
Abstellgleis 

·  zweiseitig angebundenes Abstellgleis nach Zahl der Tage, multipliziert mit 
Länge (in Metern), multipliziert mit Entgeltsatz für zweiseitig angebundenes 
Abstellgleis, zuzüglich Aufschläge für Benutzung eventuell vorhandener 
Fahrleitung 

5. Die Entgelte ergeben sich aus der „Entgeltliste für die Benutzung der  
Serviceeinrichtung der Uwe Adam EVU GmbH“ Die Entgeltliste wird als Anhang zu 
den NBS im Internet unter der Adresse http://www.adam-evu.de veröffentlicht. 
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6. Der Zugangsberechtigte verpflichtet sich, der Uwe Adam EVU GmbH als Betreiber 
der Serviceeinrichtung die in der jeweils gültigen Entgeltliste enthaltenen Entgelte zu 
zahlen. 

7. Für die, entgegen vertraglichen Vereinbarungen nicht in Anspruch genommene 
Serviceeinrichtung oder Leistungen erhebt die Uwe Adam EVU GmbH ein Entgelt 
entsprechend der Entgeltliste. 

8. Die vom Zugangsberechtigten zu zahlenden Entgelte sind in der in der 
Bundesrepublik Deutschland gültigen gesetzlichen Währung zu leisten und werden 
zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe berechnet. 

9. Die Rechnungsstellung durch den Träger der Serviceeinrichtung  erfolgt für den 
jeweiligen Nutzungsmonat  zum jeweils 1. des Monats der Nutzung. 

10. Die Zahlungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung fällig. 

11. Sie sind zu überweisen auf das Konto  

Uwe Adam EVU GmbH,  
Konto Nr. 2203448 
BLZ 820 641 68 
Institut Raiffeisenbank Gotha eG 

12. Einwendungen gegen die Rechnungsstellung sind binnen sechs Wochen nach 
Zugang der Rechnung der Uwe Adam EVU GmbH schriftlich anzuzeigen. 

13. Bei Zahlungsverzug hat das EVU oder der Zugangsberechtigte Verzugszinsen in 
Höhe von 5 % über dem von der Deutschen Bundesbank bis auf weiteres 
festgelegten und im Diskontsatzüberleitungsgesetz (DÜG) festgelegten Basiszinssatz 
zu zahlen. Zuzüglich werden für jede schriftliche Mahnung 10,00 € als pauschalierte 
Mahnkosten erhoben.  

14. Der Kunde kann gegen Forderungen der Uwe Adam EVU GmbH nur aufrechnen, 
wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
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Abschnitt 10 
Sicherheitsleistung 

1. Das EIU macht die Benutzung der Eisenbahninfrastruktur von der Leistung einer 
angemessenen Sicherheit abhängig, wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des ZB 
bestehen. 

2. Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des ZB können insbesondere bestehen 

·  bei länger als einen Monat dauerndem Zahlungsverzug mit einem vollen 
Rechnungs-betrag bzw. mit einer vollen monatlich zu entrichtenden Zahlung 

·  bei Zahlungsrückständen in Höhe eines in den vergangenen drei Monaten 
durchschnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes 

·  bei Abgabe einer Eidesstattlichen Versicherung nach § 807 ZPO 

·  bei Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens 

3. Angemessen sind monatliche Sicherheitsleistungen in Höhe eines in den 
kommenden drei Monaten durchschnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes. Lässt 
sich ein für die kommenden drei Monate durchschnittlich zu entrichtendes 
Monatsentgelt nicht ermitteln, ist auf die Höhe des in den vergangenen drei Monaten 
zu entrichtenden durchschnittlichen Monatsentgeltes abzustellen. 

4. Die Sicherheitsleistung kann gemäß § 232 BGB oder durch Bankbürgschaft 
(selbstschuldnerisch, auf erstes Anfordern und unter Verzicht auf die Einrede der 
Vorauslage) erbracht werden. 

5. Der ZB kann die Sicherheitsleistung durch monatliche Vorauszahlung des zu 
entrichtenden Entgeltes abwenden. 
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Anhang 1 
Übersichtsplan der Serviceeinrichtung Eisenach 
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Anhang 2 
Entgeltliste für die Benutzung der Serviceeinrichtung Eisenach 

der Uwe Adam EVU GmbH  
(Stand Mai 2011) 

 

1. Die Uwe Adam EVU GmbH hat für hat die folgende Entgeltliste für die Benutzung 
der Serviceeinrichtung Eisenach festgelegt.  

2. Diese Entgeltliste wird zugleich mit den NBS veröffentlicht. 

3. Die Entgeltliste trifft folgende Festlegungen:   

Leistung Preis in EUR 

reine Abstellung je nicht angetriebenes Fahrzeug/Tag im nicht 
überwachten Bereich, (über 5 Tage Einzelvereinbarung 
erforderlich!) 

7,50 

reine Abstellung je angetriebenes Fahrzeug/Tag im nicht 
überwachten Bereich (über 5 Tage Einzelvereinbarung erforderlich!) 

27,50 

Aufschlag für Gleis mit Fahrleitung 12% 

der Mindestpreis bei kurzfristiger Anmietung beträgt mindestens 50,00 

je einmalige Ein- oder einmalige Ausfahrt in die Serviceeinrichtung 
ohne weitere Behandlung/Abstellung des Fahrzeuges (z. B. Tanken) 50,00 

Benutzung der Drehscheibe pro Fahrzeug 50,00 

Drehen und Behandeln von Fahrzeugen außerhalb der 
Geschäftszeiten auf Nachfrage. Berechnung pro Personalstunde 
zuzüglich Ein- oder/und Ausfahrt und Drehgebühr 

55,00 

 
Als „reine Abstellung“ gilt nur das Abstellen des jeweiligen Fahrzeuges und das für 
die Ab- und Anfahrt erforderliche Auf- oder Abrüsten dieses Fahrzeuges. 
Für sind an dem/den Fahrzeug(en) darüberhinausgehende Tätigkeiten, durch 
Fremdpersonal oder Fremdfirmen, erforderlich, gilt der in einer Einzelvereinbarung 
abzumachende Satz oder der Preis für eine kurzfristige Anmietung. 
Nutzung der Gleise im Werkstattbereich oder Schuppengleise nur nach Einzelver-
einbarung 

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass die DB Energie GmbH, die die 
Tankstelle auf dem Gelände der Serviceeinrichtung der Uwe Adam EVU GmbH 
betreibt (sowie im Falle eines Betreiberwechsels, der jeweilige Betreiber der 
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Tankstelle) der Serviceeinrichtung der Uwe Adam EVU GmbH hinsichtlich jedes 
Tankvorgang zu Zwecken der Rechnungslegung und der internen Statistik die 
nachfolgenden Daten des Nutzers weitergibt: Name und Anschrift des Nutzers der 
Tankstelle, Fahrzeugnummer und Fahrzeugname des zu betankenden Fahrzeugs, 
Datum und Uhrzeit des Tankvorganges 

Bei Werkstattarbeiten im Auftrag der Zugangsberechtigten auf der Basis von 
Reparatur- und Wartungsaufträgen werden die Benutzungskosten der 
Serviceeinrichtung mit der Leistung verrechnet. 

Unberechtigte Nutzungen der Serviceeinrichtung werden monetär sanktioniert. Wird 
die Serviceeinrichtung unangemeldet benutzt, wird das doppelte Nutzungsentgelt 
gemäß der Nutzungsbedingungen für die Serviceeinrichtung berechnet mindestens 
jedoch ein Monatsentgelt. 


